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Leitung jum SBotjrtjimmer oermittelfi einel Brennenben
©treic|t)otäe§. SBie er nun, in einem Nebenzimmer
ftehenb, mit ber flamme an bie, ©teile !am, mo bie

Leitung burch bie Ntauer in bal SBotinjimmer führt, er=

folgte bie ©zplofion. Sal ßimmer mar feit einigen
Sagen nicht mehr Betreten morben unb in biefem 9Jto=

mente oerfctftoffen. Ser Schaben btirfte ein BeträcE)t£ic£)er

fein. Sorooljl bie /Jraifchenroänbe im Innern bei |>aufel
mie and) bie foliben Umfaffungêmauern zeigen Bebenttictje
Niffe unb 3tulbud)tungen unb muffen jebenfatll neu
aufgeführt merben, abgefetjen non ben nottftänbig bemo=
lierten Seelen über unb unter bem genannten Limmer.
SBeniger grof? ift ber Schaben am SJtobitiar. Sie
genfteroorljänge freilich flogen entmeber in flammen
auf ober mürben non ber SBucïjt bel Stojje! hiuaul»
gefegt, /jum ©lüct mürbe niemanb nerlebt, mal nicht
fo ganz felbfïoerftânblid) ift, menn man an bie Situation
bei jungen SNannel bentt. Sluch bie zur fritifc£)en ßeit
auf bem Srottoir befinbtidjen Sßerfonen tarnen mit bem
Schreiten banon.

Bledjtter* unb Snftaßateurfadjichute Karlsruh®.
Stul bem. uni nortiegenben /Jahresbericht für bal ab=

gelaufene Schuljahr 1909/10 erfehen mir, bajj bie Schute
ihr geftedtel /]iel, ben .jpanbmerfern bei großen unb
nerzmeigten Blechner* unb Qnftattateurgeroerbel eine
neuzeitliche Slulbilbung zu gemähten, unentroegt nerfolgt.
SSenn fiel) nach SIbhattung zweier Kurfe bal Bebürfnil
nach eiuem zweiten ober ©rgänzungllurl non ebenfatll
niermonattidher Sauer heraulgefteüt hat, ber zurzeit ab=

gehalten mirb, fo gibt boch nach mie nor auch fc£)on ber
erfte Kurl eine bil zu einem gemiffen ©rabe abgefdilof*
fene Bilbung, fobafj auch berfenige, ber nur biefen be=

fudht hat/ boch gleichfalls etmal jfertigel in feiner fac£)=

liehen Slulbilbung geboten erhalt.
Siel tommt unter anberm auch barin zum Slulbrucf,

bah fomoht nach bem erften ober SInfängerlurl, mie
na<h bem zweiten ober ©rgänzungllurl im unmittetbaren
Slnfchtufj baran bie SN eifterprüfung, unb zwar »oll*
ftänbig nach If^er theoretifctjen mie praftifcf)en Seite
hin nor ber hiefißeu £>anbroerlltammer abgelegt
merben tann. Bon biefer norteilhaften ©inrid)tung
machen bie attermeiften Seilnetjmer ©ebraud).

SBetchen Slnltang biefe Sturje forooht bei gachgenoffen,
mie gabrifanten, Lieferanten unb fonftigen ^ntereffenten
finben, erfieht man auch aul ber Satfadje, bah ber
Schute eine grofje /jal/l ©egenftänbe, mie SNafd)inen
unb Sßertzeuge, /jnfiaHationl=Slpparate atter Strt, zum
Seit non h.ot)®w SSert, zugemenbet morben finb. Sluch
ber Nerbanb babifdjer Btechnermeiftér unb Qnftaßateure,
foroie ber Sübbeutfdje Nerbanb haben ber Schule eine
namhafte Barfumme zur ©rfteiprichtung zur Verfügung
geftettt.

Sal ftattlid)e Sßrogramm ift foftentol nom Nettorat
ber ftäbtifdien ©emerbefchute zu beziehen.

gtteratw*
Nie lantonate ©cfeßgebung über öal Leljrlinglwefen

unb bereu einheitliche Siegelung. Non ff. Sotta,
©harn, SNitglieb ber zugerif'chen tantonaten ©eroerbe*
fomntiffion unb ber Kreillommiffion /fug ber fd)i»ei=
Zerifdjen faufmännifchen Lehrlinglprüfungen. Selbfi*
nertag bei Nerfafferl. Sßreil 30 Np., bei Bezug non
50 ©jemptaren à 20 Nappen.
Sal 30 Seiten umfaffenbe Schriftchen enthält bie

©ntroidtung bei Lehrlinglroefenl in ben einzelnen Kan=
tonen, nachbem ein Sßlan, ben ©rtaf? einel eibgenöffifcfjen
©emerbegefetjel mit gleichzeitiger einheitlicher Siegelung

bei Lehrlinglroefenl anzuftreben, burch ben nerneinenben
Nolllentfcheib nom 4. SJtärz 1894 fallen gelaffen merben
mufste. SBie feither bie einzelnen Kantone in biefer
Ntaterie nergingen auf bem SBege ber ©efetjgebung unb
bel ©rlaffel non Nerorbnungen, mirb. hier in ©ingehen»
bem bargelegt. Steine Sehrlinglgefehe* befteheh zur /feit
in ben Kantonen Sippenzell 2l.=Nh. (ein bezüglicher @ut=

murf mar an ber Sanblgemeinbe nom 25. Stpril 1909
nom No lté nermorfen morben), llri, 'Schaffhaufen, St.
©atten (ein ©ntmurf rourbe in ber Noltlabftimmung
nom 27. ffebruar nermorfen), Shurgau, Slargau, Solo=
thurn, ©raubünben, Sippenzell ZjvNt)., Neffin unb Nafet=
lanb. Sah Sehrlinglgefehgebung in ben Stantonen
in ben legten /fahren feine nennenlmerten ffortfdritte
gemacljt hat, fchreibt ber Nerfaffer zum grofsen Seil bem
Umftanbe zu, bah burd) bie Norbereitung unb bie 2ln=

nähme ber Nenifion ber • Nitnbeloerfaffung (®eroerbe=
artiîel) nom 5. /fuli 1908 bie berechtigte Hoffnung ent=

ftanb, el roerbe ber Stbfd)mtt Sehrlinglmefen in ber
norgefehenen eibgenöffif'chen ©eroerbegefehgebung in Nälbe
allgemein unb einheitlich georbnet. /fm meitern fdjilbert
ber 33erfaffer bie /feiten bei /funftmefenl mit feinen
'Norteilen unb ÜDtihftänben, bie barauf folgenbe Slera
ber ©emerbefretheit unb bie Nefirebungen ber neueren
/feit, ber mit ber ©inführung ber ©eroerbefreiheit einge»
tretenen fchrantenlofen ffreiheit mit ihren Nachteilen unb
Ntihfiänben gemiffe ©tenzen zu .fetjen. Sie heute zu
Ne<ht beftehenbe fantonale Sehrlinglgefehgebung mirb
einer aUfeitigen unb eingeljenben Betrachtung unterzogen
bezüglich ber in • ben einzelnen Stantonen geltenben tßara=
graphen : a) 33erpflichtung zur fchrifttichen Slbfaffung bei
Sehrnertragel ; b) ffeftfe|ung bei SNinimalalterl beim
©intritt in bie Lehre; c) Beftimmung ber. Sauer ber
Lehrzeit; a) Berpflichtung zum Befuih ber ffortbilbungl»
fc£)ulen ; e) Obligatorium ber Lehrlinglprüfungen ufm.

/furn S^luffe mirb oerfud)t, eine Bafil aufzufteüen
für eine einheitlidhe Negelung bei Slbfchnittel ,,Lef)rling!=
mefen in ber fchroeizerifchett ©eroerbeorbnung".

Sal Schriftchen, in bem bie ©rgebniffe umfaffenber
©rhebungen gefammelt unb georbnet niebergelegt finb,
oerbient aüfeitigel /fntereffe feitenl aller ©emerbetreiben»
ben, .f)anbroerfer= unb ©emerbeoereine, Korporationen
unb Behörben, benen allen el angelegentlic£)ft empfohlen fei.

Hu$ der Praxis - für die Praxis.
NB. «erIn»fÖ=, $oufcS= unb aicbeitögefucbe werben

unter biefe Sîubriï tticbt cmfgcnomnte« ; berartige Anzeigen
gehören in ben /jnferatenteil bel SSIattel. fragen, wetcbe

„unter ©Ijiffee" erfheinen foHen, wolle man 20 @t§. in
harten (fiir gufenbung bér Offerten) beilegen.

fragen.
800. SBer ift Sieferant oon SBeftanbteilen au§ ©tabtbleh

Zur ©erfteltung einel gefefclid) gefdjübten ÜHaffenartiEell ©eft.
Offerten an 8ub. Cöffler in ©ttingen b. SSafet.

801. 5®er liefert zu billigem Sßreife zirta 80 m 3toHbal)p
©eleife, inîl. aller nötigen ßubelförteile, gebraust, jebod) nocf) in
gutem Luftanbe, ofjne Stefirfcijeiben unb Sturoen, für §anbbetrieb,
eoent. etn ©eitenlippmagen anl ©tatjl unb ©ifen, bito älterer?
Offerten unter ©^iffre M 201 an bie @£peb.

808. 2öer mürbe bie ©rfteHung einel gefe^licï) gefdjüöten
SBedifeltriebe! für §anb; unb mech- 9lntrieb übernehmen? Offerten
an Sßoftfach 5668 in 3larau.

803. SCBelche 3)red)llerei ober §olzroarenfabril fertigt unb
offeriert billig 100 ©tücl SSJalzen à 12 cm Sänge unb 34—35 mm
®itfe aul troclenem ©irnbaumfjolz ober ä^nlicbem feinem, zäf)e«
$olz, zpHu5rif<b abgebrefjt? ®er Sänge nach auf 9—9'/s cm
Siefe fauber aulgebohrt mit 23—24 mm SBotjrer, fo bab biefe mie
Möhren aulfehen, nur mit bem Uuterfdjieb, baß bal gebohrte
Soch nicht burchgehenb ift, fonbern 2—2yj cm noch feftel §olz
ift. Offerten per 100 ©tücl gegen bar bei zeitmeifem groben S3e=

barf unter tS^iffre K 203 an bie ©gpeb.
304. Speicher SPeffetfdjmieb ober mech- MtetaHfabriî fertigt

biHigft für SBieberoerläufer fogen. „gelbsäJtaufermeffer" an in

fîEfSRBEIûSlîll
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Leitung zum Wohnzimmer vermittelst eines brennenden
Streichholzes. Wie er nun, in einem Nebenzimmer
stehen», mit der Flamme an die Stelle kam, wo die
Leitung durch die Mauer in das Wohnzimmer führt, er-
folgte die Explosion. Das Zimmer war seit einigen
Tagen nicht mehr betreten worden und in diesem Mo-
mente verschlossen. Der Schaden dürfte ein beträchtlicher
sein. Sowohl die Zwischenwände im Innern des Hauses
wie auch die soliden Umfassungsmauern zeigen bedenkliche
Risse und Ausbuchtungen und müssen jedenfalls neu
aufgeführt werden, abgesehen von den vollständig demo-
lierten Decken über und unter dem genannten Zimmer.
Weniger groß ist der Schaden am Mobiliar. Die
Fenstervorhänge freilich gingen entweder in Flammen
auf oder wurden von der Wucht des Stoßes hinaus-
gefegt. Zum Glück wurde niemand verletzt, was nicht
so ganz selbstverständlich ist, wenn man an die Situation
des jungen Mannes denkt. Auch die zur kritischen Zeit
aus dem Trottoir befindlichen Personen kamen mit dem
Schrecken davon.

Blechner- und Jnstallateurfachschule Karlsruhe.
Aus dem, uns vorliegenden Jahresbericht für das ab-
gelaufene Schuljahr 1909/10 ersehen wir, daß die Schule
ihr gestecktes Ziel, den Handwerkern des großen und
verzweigten Blechner- und Jnstallateurgewerbes eine
neuzeitliche Ausbildung zu gewähren, unentwegt verfolgt.
Wenn sich nach Abhaltung zweier Kurse das Bedürfnis
nach einem zweiten oder Ergänzungskurs von ebenfalls
viermonatlicher Dauer herausgestellt hat, der zurzeit ab-
gehalten wird, so gibt doch nach wie vor auch schon der
erste Kurs eine bis zu einem gewissen Grade abgeschlos-
sene Bildung, sodaß auch derjenige, der nur diesen be-
sucht hat, doch gleichfalls etwas Fertiges in seiner fach-
lichen Ausbildung geboten erhält.

Dies kommt unter anderm auch darin zum Ausdruck,
daß sowohl nach dem ersten oder Anfängerkurs, wie
nach dem zweiten oder Ergänzungskurs im unmittelbaren
Anschluß daran die Meisterprüfung, und zwar voll-
ständig nach ihrer theoretischen wie praktischen Seite
hin vor der hiesigen Handwerkskammer abgelegt
werden kann. Von dieser vorteilhaften Einrichtung
machen die allermeisten Teilnehmer Gebrauch.

Welchen Anklang diese Kurse sowohl bei Fachgenossen,
wie Fabrikanten, Lieferanten und sonstigen Interessenten
finden, ersieht man auch aus der Tatsache, daß der
Schule eine große Zahl Gegenstände, wie Maschinen
und Werkzeuge, Jnstallations-Apparate aller Art, zum
Teil von hohem Wert, zugewendet worden sind. Auch
der Verband badischer Blechnermeister und Installateure,
sowie der Süddeutsche Verband haben der Schule eine
namhafte Barsumme zur Ersteinrichtung zur Verfügung
gestellt.

Das stattliche Programm ist kostenlos vom Rektorat
der städtischen Gewerbeschule zu beziehen.

Literatur.
Die kantonale Gesetzgebung über das Lehrlingswesen

und deren einheitliche Regelung. Von F Dotta,
Cham, Mitglied der zugerischen kantonalen Gewerbe-
kommission und der Kreiskommission Zug der schwei-
zerischen kaufmännischen Lehrlingsprüfungen. Selbst-
verlag des Verfassers. Preis 30 Rp., bei Bezug von
50 Exemplaren à 20 Rappen.
Das 30 Seiten umfassende Schristchen enthält die

Entwicklung des Lehrlingswesens in den einzelnen Kan-
tonen, nachdem ein Plan, den Erlaß eines eidgenössischen
Gewerbegesetzes mit gleichzeitiger einheitlicher Regelung

des Lehrlingswesens anzustreben, durch den verneinenden
Volksentscheid vom 4. März 1894 fallen gelassen werden
nwßte. Wie seither die einzelnen Kantone in dieser
Materie vergingen auf dem Wege der Gesetzgebung und
des Erlasses von Verordnungen, wird hier in Eingehen-
dem dargelegt. Keine Lehrlingsgesetze' bestehen zur Zeit
in den Kantonen Appenzell A.-Rh. (ein bezüglicher Ent-
wurf war an der Landsgemeinde vom 25. April 1909
vom Volke verworfen worden), Uri,'Schaffhausen, St.
Gallen (ein Entwurf wurde in der Volksabstimmung
vom 27. Februar verworfen), Thurgau, Aargau, Solo-
thurn, Graubünden, Appenzell J.-Rh., Tessin und Basel-
land. Daß die Lehrlingsgesetzgebung in den Kantonen
in den letzten Jahren keine nennenswerten Fortschritte
gemacht hat, schreibt der Verfasser zum großen Teil dem
Umstände zu, daß durch die Vorbereitung und die An-
nähme der Revision der Bundesverfassung (Gewerbe-
artikel) vom 5. Juli 1908 die berechtigte Hoffnung ent-
stand, es werde der Abschnitt Lehrlingswesen in der
vorgesehenen eidgenössischen Gewerbegesetzgebung in Bälde
allgemein und einheitlich geordnet. Im weitern schildert
der Verfasser die Zeiten des Zunftwesens mit seinen
Vorteilen und Mißständen, die darauf folgende Aera
der Gewerbefrelheit und die Bestrebungen der neueren
Zeit, der mit der Einführung der Gewerbefreiheit einge-
tretenen schrankenlosen Freiheit mit ihren Nachteilen und
Mißständen gewisse Grenzen zu.setzen. Die heute zu
Recht bestehende kantonale Lehrlingsgesetzgebung wird
einer allseitigen und eingehenden Betrachtung unterzogen
bezüglich der in den einzelnen Kantonen geltenden Para-
graphen: s) Verpflichtung zur schriftlichen Abfassung des

Lehrvertrages; b) Festsetzung des Minimalalters beim
Eintritt in die Lehre; c) Bestimmung der Dauer der
Lehrzeit; o) Verpflichtung zum Besuch der Fortbildungs-
schulen; e) Obligatorium der Lehrlingsprüfungen usw.

Zum Schlüsse wird versucht, eine Basis aufzustellen
für eine einheitliche Regelung des Abschnittes Lehrlings-
wesen in der schweizerischen Gewerbeordnung".

Das Schriftchen, in dem die Ergebnisse umfassender
Erhebungen gesammelt und geordnet niedergelegt sind,
verdient allseitiges Interesse seitens aller Gewerbetreiben-
den, Handwerker- und Gewerbevereine, Korporationen
und Behörden, denen allen es angelegentlichst empfohlen sei.

H«î an prsxl! - M M ?rà
M. Verkaufs-, Tausch- «ud Arveitsgesuche werden

unter diese Rubrik «icht aufgeuomme« ; derartige Anzeigen
gehören in den Inseratenteil des Blattes. Fragen, welche

„unter Chiffre^ erscheinen sollen, wolle man 20 Ets. in
Marken (für Zusendung dèr Offerten) beilegen.

?r«gen.

200. Wer ist Lieferant von Bestandteilen aus Stahlblech
zur Herstellung eines gesetzlich geschützten Massenartikels? Gest.
Offerten an Lud. Löffler in Ettingen b. Basel.

SOI. Wer liefert zu billigem Preise zirka 80 m Rollbahn-
Geleise, inkl. aller nötigen Zubehörteile, gebraucht, jedoch noch in
gutem Zustande, ohne Kehrscheiben und Kurven, für Handbetrieb,
event, em Seitenkippwagen ans Stahl und Eisen, dito älterer?
Offerten unter Chiffre N 201 an die Exped.

202. Wer würde die Erstellung eines gesetzlich geschützten
Wechseltriebes für Hand- und mech. Antrieb übernehmen? Offerten
an Postfach 5668 in Aarau.

20». Welche Drechslerei oder Holzwarenfabrik fertigt und
offeriert billig 100 Stück Walzen à 12 om Länge und 34—35 ww
Dicke aus trockenem Birnbaumholz oder ähnlichem feinem, zähen
Holz, zylindrisch abgedreht? Der Länge nach auf 9-9'/- om
Tiefe sauber ausgebohrt mit 23—24 mm Bohrer, so daß diese wie
Röhren aussehen, nur mit dem Unterschied, daß das gebohrte
Loch nicht durchgehend ist, sondern 2—2'/? om noch festes Holz
ist. Offerten per 199 Stück gegen bar bei zeitweisem großen Be-
darf unter Chiffre ü 293 an die Exped.

204. Welcher Messerschmied oder mech. Metallfabrik fertigt
billigst für Wiederverkäufer sogen. „Feld-Mausermesser" an in
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